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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.02.2021 öffentlich 

 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und 

Verkehr 

20.04.2021 öffentlich 

   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die Stadtverwaltung hat fristgerecht Bundesfördermittel in Höhe von 5.000.000,- € für einen 

Testlauf zum Umbau der Clara-Zetkin-Straße beantragt. Es erhebt sich die Frage, ob es sich 

insoweit um eine 100% Förderung handelt, ein Eigenanteil zu erbringen ist oder die Fördersumme 

absehbar unzureichend ist, um die Gesamtkosten abzudecken. 

 

Diese Frage erscheint gerade vor dem Hintergrund vermutlich länger andauernder vorläufiger HH-

Führung wichtig. 

 

Es wird daher um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 

 

1. Ist ein Eigenanteil aufzubringen, die Fördersumme für die Gesamtkosten ausreichend oder 

muss ein Betrag zugeschossen werden und welche Höhe hat der durch die Stadt Erfurt zu 

erbringende Eigenanteil bzw. Aufstockungsbetrag? 

2. Wie wird die Stadt Erfurt den Eigenanteil finanzieren? 

3. Inwieweit wirkt sich der fehlende Haushalt für 2021 auf die Finanzierung des Eigenanteils 

aus? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

17.02.2021, gez. i. A. xxxxxxxxx 

  

 

Fraktion AfD, Herr Schlösser 

    

Titel der Drucksache: 

Finanzierung der Umgestaltung der Clara-
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